
MERKBLATT Dekoration Markthütten Weihnachtsmarkt 
 
 
Der Marktteilnehmer ist verpflichtet, die  
Markthütte entsprechend der Zielsetzung des 
Weihnachtsmarktes zu dekorieren, wobei insbesondere beachtet 
werden muss: 
 
Die Außendekoration der Holzflächen unterhalb der Verkaufstheke 
sowie der Seitenteile und Dachgiebel (einschließlich der Rückwände, 
wenn sie sichtbar sind) muss mit Tannengrün und Girlanden sowie  
mit klassischem Weihnachtsschmuck (Schleifen, Kugeln etc.) dekoriert 
werden. Für Imbiss- und Ausschank-Hütten sind die entsprechenden 
Hygienevorschriften zu beachten. 
 
Bei der Innendekoration ist die Markthütte vollständig (Wandflächen und Regalbretter) mit Stoff bzw. für den Imbissbereich mit Folie, 
entsprechend den Hygienevorschriften, auszukleiden; Leucht- und Neonfarben sind hierbei nicht zulässig. 

 
Mit dem Einsatz eigener Markthütten erfolgt keine Dekoration von Markthütten durch den Veranstalter, ausgenommen sind die vom 
Veranstalter bereitgestellten Hütten. Diese erhalten - wie in den vergangenen Jahren - nur eine Grunddekoration und haben vom 
Nutzer entsprechend individuelle Endgestaltung zur erhalten.  

 
Außenbeleuchtung - eigene Lichterketten um die eigene Markthütte (um alle vier Seiten). 
 
Dekorationen müssen schwer entflammbar sein, sie dürfen nicht brennend abtropfen. 
 
Ausschmückungen aus natürlichem Nadelholz müssen frisch oder gegen Entflammen imprägniert sein. 
 
Tannengrün und Grünranken kann vom Veranstalter nach entsprechender Bestellung zum Selbstkostenpreis bei Zuweisung 
des Verkaufsstandes erworben werden. Den Einzelanweisungen des Veranstalters bezüglich der Dekoration ist Folge zu 
leisten. Wird die Dekoration nicht dem Charakter des Weihnachtsmarktes angepasst, insbesondere den Einzelanweisungen 
keine Folge geleistet, kann nach vorheriger Abmahnung ein Ausschluss vom Weihnachtsmarkt erfolgen.  
 
Eine unabhängige Kommission wird während der Meißner Weihnacht das Erscheinungsbild der einzelnen Markthütten bewerten. In 
der Auswertung wird über eine Teilnahme im kommenden Jahr entschieden. 


